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1. Standortbestimmung der Schulsozialarbeit                   
der Landschaft Davos 


 
Dieser Bericht hält den aktuellen Stand der Schulsozialarbeit der Landschaft Davos fest, auf-
grund deren Entwicklung seit der Einführung anfangs April 2007. 
Er setzt sich wie folgt zusammen: In den zwei folgenden Unterkapiteln des ersten Kapitels 
werden Methoden, Fragen und Ziele der Evaluation erläutert. 
Das Kapitel 2 fasst die Akzeptanz, die erbrachten Leistungen und den Nutzen der Schulsozi-
alarbeit zusammen. Die Vernetzung mit den Fachstellen wird thematisiert. Dabei fliessen die 
Erfahrungen der Lehrpersonen (inkl. Kindergarten) aus der Landschaft Davos ein. Die Sicht 
der Schülerschaft und der beiden Stelleninhabenden der Schulsozialarbeit der Landschaft Da-
vos, Frau Sandra Steitz und Herr Udo Schulz sind ebenfalls einbezogen. 
In Kapitel 3 geht es um den idealen Arbeitsort, die Möglichkeiten der Kontaktnahme, die Prä-
senz und das Pensum der Schulsozialarbeit. 
Im Kapitel 4 finden sich die Anregungen und Empfehlungen. 
 


1.1 Adressaten des vorliegenden Berichts 
 
Dieser Bericht richtet sich an die Begleitgruppe, an die Schule der Landschaft Davos als Auf-
traggeberin sowie an die beiden Stelleninhabenden der Schulsozialarbeit der Landschaft Da-
vos, Frau Sandra Steitz und Herr Udo Schulz. Da der Bericht den Entwicklungsstand und die 
geleistete Aufbauarbeit der Schulsozialarbeit zeigt, ist es wünschenswert, dass auch das Leh-
rerteam und weitere befragte Personen über diesen Bericht in Kenntnis gesetzt werden. 
Hüterin der Daten ist die Begleitgruppe Schulsozialarbeit Davos. 
 


1.2 Methodisches Vorgehen 
 
Für diese Standortbestimmung wurden die gewünschten Daten der Lehrpersonen mittels eines 
Fragebogens erhoben, diese schriftlichen Daten beziehen sich auf dass Schuljahr 2007/2008. 
Zudem wurden bei den Lehrpersonen von allen Schuleinheiten und Schülerschaft halbstruktu-
rierte Interviews in Fokusgruppen durchgeführt. 
Mündlich befragt worden sind zudem die Stelleninhaberin und der Stelleninhaber, der Leiter 
des Sozialdienstes als Vorgesetzter der Stelleninhabenden und als Mitglied der Begleitgruppe, 
die weiteren Mitglieder der Begleitgruppe, die Schulleitungen, drei Mitglieder des grossen 
Landrates, ein Mitglied des kleinen Landrates als Präsident des Schulrates, eine Schulrätin, 
ein Vertreter des KJPD, der Präsident der Vormundschaftsbehörde, eine Familienrätin und die 
Jugendtreffleitung. 
 
Dem Evaluatorenteam lag das Rahmenkonzept „Schulsozialarbeit der Landschaft Davos“ vor. 
Weitere Unterlagen für die Beurteilung und Rechenschaftslegung bildeten die Arbeitszeiter-
fassung, die Fallstatistiken, diverse Unterlagen zu den durchgeführten Projekten und Veran-
staltungen (Vorstellungsrunden, Elternabende) und zur Vernetzung der Schulsozialarbeit, 
sowie ein Zeitungsartikel. Den Evaluatoren standen zudem Protokolle der Begleitgruppe zur 
Verfügung. 
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1.3 Fragen und Ziele der Evaluation 
 
Mit dieser Evaluation wird der aktuelle Entwicklungsstand der Schulsozialarbeit der Land-
schaft Davos (im Folgenden auch abgekürzt: SSA) erhoben. 
Mit dem Fragebogen wurden die in Anspruch genommenen Leistungen und der Nutzen der-
selben erhoben. Zudem wurde eruiert, ob die Zusammenarbeit mit der SSA zum gewünschten 
Erfolg geführt hat, und ob ein Nutzen der präventiven Projekte feststellbar ist. 
Aus Sicht der Schülerschaft wurde erhoben, ob die Schulsozialarbeit Auswirkungen auf das 
Schulklima und/oder den Unterricht hat, wie die Schülerinnen und Schüler die Schulsozialar-
beit kontaktieren und, ob ihnen das Angebot bekannt ist. 
Die Entlastung der Lehrpersonen, sowie die Erwartungen und die Zufriedenheit in der Zu-
sammenarbeit mit der Schulsozialarbeit waren weitere Themen dieser Befragung. Auch auf 
die Frage, wie das zukünftige Stellenangebot und die Weiterarbeit der Begleitgruppe zu ges-
talten sind, gibt dieser Bericht eine Antwort. 
 
 


2. Akzeptanz, Leistungen und Nutzen der Schulsozialarbeit 
 


2.1 Implementierung der Schulsozialarbeit 
Der Start und die Anlaufphase sind geglückt. Die Installierungsphase ist insgesamt erfolgreich 
verlaufen und die erste Zeit der Implementierung mit den beiden Stelleninhabenden vollzo-
gen. Die Leistungsziele wurden gemäss den definierten Leistungsangeboten des Rahmens-
konzeptes erreicht. Das Erreichen der Leistungsziele und das Gelingen der Implementie-
rungsphase wurden auch durch das grosse Engagement und den persönlichen Einsatz der bei-
den Stelleninhabenden möglich. 
Aufgrund der Unterlagen und der Interviews mit den Stelleninhabenden gibt es keine Hinwei-
se auf fachliche Unkorrektheiten oder Unzulänglichkeiten. Die Stelleninhabenden sind der 
Herausforderung insgesamt gewachsen, bauen die Stelle sorgfältig auf, bieten die Leistungen 
nach professionellen Standards an und werden kompetent geführt. 
Die Schulsozialarbeit geniesst eine hohe Akzeptanz sowohl bei der Schüler- als auch bei der 
Lehrerschaft. Sie ist als Unterstützungssystem der Schule unbestritten. Die personelle Beset-
zung ist gut gewählt und akzeptiert. Die Schulsozialarbeit ist insgesamt gut integriert, die be-
reits zu Beginn mittlere bis hohe Akzeptanz ist seit Beginn weiter deutlich gestiegen. Dies ist 
ein sehr positives Zeichen. 
 


2.2 Fallzahlen und Vernetzung 
Die SSA hat bisher 57 „Fälle“ (Schülerinnen und Schüler als Klienten der SSA) in gegen 400 
Gesprächen bearbeitet. Die Fälle betreffen die für Schulen bzw. Schulsozialarbeit charakteris-
tische Verteilung (soziales Verhalten, Konflikte, schulische Leistungen, Sucht, familiäre und 
persönliche Schwierigkeiten etc.). Dabei waren bei jeweils etwas mehr als der Hälfte: Knaben 
die Klienten; Lehrpersonen oder Schulleitungen die Erstkontaktierenden; ein schulisches 
Problem der Grund für den Erstkontakt; Einzelgespräche die Form der Leistung. Hinzu kom-
men diverse Interventionen und präventive Aktivitäten in Klassen und mit Gruppen. 
In 37 von 57 Fällen wurde mit externen Fachstellen zusammengearbeitet. Die Vernetzung mit 
den Fachstellen wurde sorgfältig aufgebaut und hat sich so gut entwickelt. Die Kooperation 
Schulsozialarbeit - Vormundschaftsbehörde scheint schwierig. 
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2.3 Sicht der Schülerinnen und Schüler 
Die Schülerschaft weiss, wann und wie sie die Schulsozialarbeit unkompliziert kontaktieren 
kann. 
Die Vertraulichkeit ist gewährleistet. Es ist der Schulsozialarbeit Davos gelungen sich in kür-
zester Zeit als wirkungsvolle Gesprächspartnerin für Mädchen und Knaben bekannt zu ma-
chen und zu etablieren. Die Schülerschaft empfiehlt bei Problemen die Schulsozialarbeit. Die 
Schulsozialarbeit wird auch bei heiklen Problemen empfohlen. 
Auf der Oberstufe ist diese Entwicklung noch nicht abgeschlossen, einige Jugendliche fühlen 
sich nicht altersgerecht behandelt, sie möchten weniger Tipps und dafür mehr thematische 
Auseinandersetzungen. 
Die gemachten Interventionen (Klassenintervention und Einzelberatungen) sind auch aus 
Schülersicht erfolgreich verlaufen. Die Stimmung in betroffenen Klassen hat sich stark ver-
bessert. Die Beratungen haben auch einen Einfluss auf die schulischen Leistungen. 
 


30%


22%
17%


12%


9%


4%


3% 3% SSA auf SchülerIn mit Problemen
angesprochen


SSA für Coaching/Fallbesprechung
beigezogen 


SchülerIn allein zu SSA geschickt 


SSA für Klassenintervention beigezogen 


SSA für Projekt beigezogen


Anderes


SSA für Intervention in Untergruppen
beigezogen


Mit SchülerIn zu SSA gegangen 


 
Abb. 1: Durch die Lehrpersonen in Anspruch genommene Leistungen (n=37) 
 
 


2.4 Von den Lehrpersonen in Anspruch genommene Leistungen 
Das vielseitige Angebot der SSA wird von Schüler- und Lehrerseite rege und breit genutzt. 
Die Abbildung 1 zeigt die von der Lehrerschaft in Anspruch genommenen Leistungen im 
Überblick. 
Das Leistungsprofil passt. Auch wenn die Lehrpersonen könnten, würden sie im Moment we-
der mehr noch andere Leistungen beziehen wollen. 
Die 37 Lehrpersonen bezogen insgesamt 151 Leistungen der Schulsozialarbeit. Es sind keine 
signifikanten Unterschiede zwischen Primarschule und Oberstufe festzustellen. (Die Zusam-
menarbeit mit den Kindergärten ist im Aufbau begriffen.) 
Ein Drittel der Leistungen besteht im Austausch über einen Schüler oder eine Schülerin mit 
Problemen. Knapp ein Viertel der Leistungen werden für die Besprechung von schwierigen 
SchülerInnen in Anspruch genommen. Ein Fünftel der Leistungen setzt sich aus systemischen 
Interventionen in Klassen (u.a. Mobbing) und über Projekte (Gewaltpräventionsprojekt, Klas-
senprojekt, u.a.) zusammen. Diese Interventionen werden als nachhaltig bezeichnet. 
Ein Sechstel der Leistungen besteht darin, dass einE SchülerIn allein zur SSA geschickt wird.  
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Dies steht im Widerspruch zu den Grundsätzen der SSA wie sie im Rahmenkonzept fest-
gehalten sind (Beziehungsarbeit, Prozessorientierung, Ressourcenorientierung und Systemori-
entierung). Die vorausgesetzte Freiwilligkeit ist nicht gegeben. Die Freiwilligkeit der Schul-
sozialarbeit war und ist auch in den Interviews ein Thema. Es scheint uns wichtig festzuhal-
ten, dass die Freiwilligkeit der Schulsozialarbeit ein wesentlicher Bestandteil für das Gelingen 
bildet. Die Freiwilligkeit gilt jedoch in alle Richtungen: Auch die Lehrpersonen können nur 
unterstützt werden, wenn sie das möchten. 
Zwei Haltungen eines Teils der Lehrerschaft der Oberstufe (Konfliktproblem lösen durch 
delegieren und Konfliktproblem lösen durch verhandeln/integrieren) schlagen als Spannung 
auf die Arbeit der Schulsozialarbeit durch. Keine der beiden Haltungen ist “richtiger” oder 
“besser” als die andere. Nur: zum einen ginge es bei Konfliktproblemen darum, situativ die 
angemessene Konfliktlösestrategie zu wählen, und zum anderen widerspricht die Haltung 
“Konflikte durch delegieren lösen” tendenziell dem präventiven Ansatz und dem kooperati-
ven Konzept einer integrativen Schulsozialarbeit. 
 


2.5 Nutzen der bezogenen Leistungen 
Mit den Leistungen der SSA sind die Lehrpersonen zufrieden. Der Nutzen, der in Anspruch 
genommenen Leistungen ist sehr vielfältig und kann als gewinnbringend und nachhaltig be-
zeichnet werden (siehe Abbildung 2). 


23%


19%


15%


11%


10%


8%


6%


5% 2% 1% Entlastung von belastendem Thema


Konfliktbearbeitung – Konfliktlösung


Sofortmassnahme zur Problementschärfung


Fachwissen erweitert


eigene Interventionskompetenz verbessert


Informationsfluss


Zeitgewinn 


soziale Aufgaben delegiert


Verantwortung geteilt


Kein Nutzen


 
Abb. 2: Nutzen der Schulsozialarbeit (n=37) 
 
Das Schulfeld ist vielfältigen Belastungen ausgesetzt, die sich mit zunehmendem Alter der 
Kinder verschärfen. Entlastung von belastenden Themen wirkt direkt auf das Wohlbefinden 
der Lehrpersonen, die so ihre Energien (wieder) freier dem Unterrichten und ihrer Klasse zu-
bringen können. Dies ist in fast einem Viertel der Fall. Die Belastungen äussern sich u.a. in 
einer zunehmenden Konflikthaftigkeit. Konfliktmanagement, d.h. die Bearbeitung und Lö-
sung von Konflikten und die Entschärfung von Problemen als Sofortmassnahme wird in über 
einem Drittel der Fälle als Nutzen angesehen. 
Mit einem Fünftel ist der nachhaltige Nutzen durch Erweiterung der Interventionskompetenz 
und die Erweiterung des Fachwissens zu veranschlagen. Aus systemischer Sicht ist auch der 
Informationsfluss zu nennen. In einigen Fällen konnte Zeit gewonnen werden, soziale Aufga-
ben konnten delegiert und die Verantwortung geteilt werden. Nur in einem erfassten Fall re-
sultierte aus der Zusammenarbeit mit der SSA kein Nutzen. 
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2.6 Gründe für Nichtinanspruchnahme der Angebote 
Lehrpersonen, welche die Schulsozialarbeit nicht in Anspruch nahmen, schildern, dass sie 
dies bei Bedarf tun würden und begründen dies mit der Niederschwelligkeit und dem Ver-
trauen, das sie in die Schulsozialarbeit haben. Die Lehrerschaft wünscht keine anderen 
Dienstleistungen der Schulsozialarbeit. Im Folgenden die detaillierte Übersicht: 


45%


17%


11%


9%


7%


5%
4% 2%


ist für diese Klasse (bis jetzt) nicht notwendig


versuche Soziales selber zu regeln/lösen


bin neu an der Schule


Kontakt geht über Klassenlehrperson


habe mein Beziehungsnetz für solche/ähnliche
Aufgaben
Kontakt zu Früherzieherin


habe schlechte Erfahrungen gemacht


Anderes


 
 
Abb. 3: Gründe für die Nichtinanspruchnahme der Schulsozialarbeit (n=52) 
 
 


2.7 Nutzen der präventiven Projekte 
Auch auf der Ebene der Schule ist Nutzen der präventiven Projekte ausgewiesen: 


sehr gross
12%


gross
29%


mittel
47%


niedrig
11%


nutzlos
1%


sehr gross
gross
mittel
niedrig
nutzlos


 
Abb. 4: Einschätzung des Nutzens der präventiven Projekte der Schulsozialarbeit (n=73) 
 
Über ein Drittel sieht einen sehr grossen oder grossen Nutzen in den präventiven Projekten 
(Gewaltprävention, Gesundheitsprävention). Knapp die Hälfte der Befragten sieht einen mit-
telgrossen Nutzen in den Präventionsprojekten. Nur gut 10% sehen einen niedrigen (oder kei-
nen) Nutzen im Präventionsbereich. 
Allerdings wird von einigen Lehrpersonen gesagt, dass sie diese Projekte zu wenig oder kaum 
kennen. 
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2.8 Veränderung des Schulklimas 
Wirft man einen Blick auf das Schulklima, sieht der Befund folgendermassen aus: 


positiv
68%


gar nicht
32%


positiv
gar nicht


 
 
Abb. 5: Beeinflussung des Schulklimas durch die Arbeit der Schulsozialarbeit (n=68) 
 
Gut zwei Drittel sehen das Schulklima durch die Arbeit der SSA positiv beeinflusst (weniger 
Konflikte, weniger Spannungen, Entlastung durch Wissen um das Angebot). Knapp ein Drit-
tel sieht keine Beeinflussung; eine negative Beeinflussung auf das Schulklima stellt niemand 
fest. 
 
 


3. Arbeitsort, Kontaktnahme, Präsenz und Pensum der 
Schulsozialarbeit 
 
Der Frage nach dem Arbeitsort der SSA ist gut gelöst. Dies zeigen auch die Umfrageergeb-
nisse aus der Lehrerschaft. Einzig der Standort im Keller wird von 2 Lehrpersonen als un-
günstig angesehen. Gerade für die OberstufenschülerInnen ist es jedoch so möglich, unkom-
pliziert und relativ anonym die SSA zu kontaktieren. 


86%


8%
6%


Eigenes Büro innerhalb der Schule, so wie jetzt


Eigenes Büro ausserhalb der Schule


Eigenes Büro innerhalb der Schule, aber an einem
anderen Standort


 
Abb. 6: Der optimale Arbeitsort der Schulsozialarbeit (n=86) 
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Auch die Möglichkeiten der Kontaktnahme, die Präsenz und das Stellenpensum werden als 
passend bezeichnet. Vereinzelt wird eine höhere Präsenzzeit im Lehrerzimmer und auf dem 
Pausenplatz gewünscht. Ebenso vereinzelt wird eine Verschiebung der Präsenzzeiten in die 
unterrichtsfreie Zeit gewünscht, um die telefonische Erreichbarkeit zu verbessern.  


89%


5%
2% 2% 2%


Präsenz und Möglichkeiten der Kontaktnahme passen
so
es bräuchte erhöhte Präsenzzeit im Lehrerzimmer und
auf dem Pausenplatz
es bräuchte erhöhte/bessere telefonischer
Erreichbarkeit
Das Stellenvolumen ist zu klein für unsere Schule 


Das Stellenvolumen ist zu gross für unsere Schule 


 
Abb. 7: Präsenz, Kontaktnahmemöglichkeit und Stellenvolumen der Schulsozialarbeit (n=86) 
 
Das Stellenvolumen von 160% ist im Moment aus Sicht praktisch aller Befragten angemessen 
(die Stelleninhaberin arbeitet 70% und der Stelleninhaber 90%). Auch aus fachlicher Sicht 
(Anzahl „Fälle“, Interventionen und Projekte) scheint die Stelle aktuell richtig dotiert. Ob die 
gegenwärtig relativ starke Auslastung noch weiter zunehmen wird, ist abzuwarten. 
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4. Anregungen und Empfehlungen 
 
 


 Insgesamt ist die Schulsozialarbeit „gut auf Kurs“, dieser soll weiter geführt werden. Das 
gilt insbesondere für die Erhaltung und Pflege der Präsenz und der Beziehungen zu Schü-
lerInnen, Lehrpersonen und Schulleitungen.  


 
 Die präventiven Projekte sind zukünftig proaktiver und konkret als Angebote in der Leh-
rerschaft zu platzieren. Dies können z.B. auch „thematische Doppellektionen“ sein 
(Selbsthilfe zur Streitschlichtung, Nein-Sagen, Verhalten auf dem Schulweg, gut mitein-
ander Streiten, Freundschaft, etc.). 


 
 Der Rollenklarheit den Schülerinnen und Schülern gegenüber ist weiterhin Beachtung zu 
schenken (Spannungsfeld zwischen Beraterin und „Kumpel“). Die oft gelobte Nähe zu 
den SchülerInnen ist eine schöne Ressource, gerade bei schulinternen Problemen wie 
Streitereien, Mobbing, Ungerechtigkeiten etc. Es ist aber unabdingbar, dass die SSA eine 
neutrale und mediatorische Position einnehmen kann. Die SSA ist nur bei Krisen (wenn 
SchülerInnen nicht mehr das ganze Handeln selbst übernehmen können) „Anwalt“ von 
SchülerInnen. 


 
 Es ist zu überlegen, ob sich die SSA für die Arbeit mit Klassen (insbesondere Unterstufe) 
mehr didaktisch-methodisches Handlungswissen durch Weiterbildung aneignen sollen, 
oder ob sie mittelfristig anstreben, die Lehrpersonen überwiegend zu begleiten und zu 
coachen.  


 
 Die Zusammenarbeit zwischen der Vormundschaftsbehörde und der SSA/dem Sozial-
dienst ist gerade bei Gefährdungen von Kindern und Jugendlichen wichtig, hier sollen 
Abläufe und die Zusammenarbeit sichergestellt werden. 


 
 


 Auch wenn der Nutzen und die Entlastung insgesamt als hoch eingeschätzt werden, gibt 
es auf der Oberstufe einige Lehrkräfte, welche sich mehr und direktere Entlastung erhofft 
hatten bzw. denen dies scheinbar versprochen wurde. Hier gilt es durch die Schulleitung 
und den Vorgesetzten der SSA eine Klärung zu leisten: Was ist, wie möglich? Welche 
Kompetenzen haben die SSA (nicht) und welche Vorgehen sind angemessen?  


 
 


 Die Schulsozialarbeit darf keinen Strafcharakter haben und kann weder schulische Mass-
nahmen ersetzen noch soll sie die Leistungsbeurteilung beeinflussen. Disziplinarproble-
me, bzw. auffälliges soziales Verhalten lassen sich nicht nach aussen delegieren. 
Der Pflichtcharakter (SchülerInnen sollen z.B. für drei Gespräche und zur Auseinander-
setzung mit bestimmten Themen verpflichtet werden können) könnte ausgebaut werden. 
Dazu braucht es ein Entgegenkommen der SSA genauso so wie die Bereitschaft der je-
weiligen Lehrpersonen sich auf Ziele, Vorgehen und Auswertung sowie in diesem Pro-
zess auf die Kooperation mit der SSA einzulassen. Die „Kontrolle“ des Erfolgs bzw. der 
Entwicklung der Schülerin bleib weiterhin bei der Lehrperson bzw. bei der Schulleitung!  
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 Die konkrete Arbeit der SSA soll an den Teamsitzungen an Beispielen, und möglichen 
Settings konkretisiert und aufgezeigt werden. Dabei sind auch weiter folgende Fragen zu 
klären: „Wann ist ein Fall ein Fall für die SSA?“, „Wann ist Klassenlehrperson, wann 
Schulleitung, wann SSA zuständig?“, „Was macht die SSA, wenn SchülerInnen über 
Lehrpersonen klagen?“, „Wann werden die Eltern von wem einbezogen?“ 


 
 Die Abläufe zwischen Lehrpersonen und SSA sind weiter zu klären. Dabei ist dem Rück-
fluss der Information an die Lehrperson vermehrt Beachtung zu schenken, ohne dass die 
Schweigepflicht verletzt wird. Anfangssettings mit SchülerIn, Lehrperson und SSA sind 
ideal, um solche Fragen zu klären. In diesem Zusammenhang müssen auch die Aufgaben 
der SSA und die Aufgaben der LP geklärt werden. 


 
 Die Zusammenarbeit und der Informationsfluss mit den Schulleitungen sind weiter zu 
klären. Wann/wie oft bekommen/wollen die Schulleitungen welche Infos (Statistik, Ar-
beit in/mit Klassen) von der SSA? Welche Aufträge können/sollen/wollen die Schullei-
tungen unter welchen Bedingungen der SSA geben? 


 
 


 Die aktuelle Struktur der SSA Davos bezieht nicht alle Kinder und Jugendlichen aus Da-
vos ein. Ob Leistungen für die SAMD Mittelschule und Gymnasium punktuell eingekauft 
oder durch Aus- und Aufbau der SSA auf diese Schulen erfolgen müsste, kann nicht be-
urteilt werden. 


 
 Die Begleitgruppe hat ihre Aufgabe erfüllt und kann aufgelöst werden. Deren Zweck, 
Rückmeldungen aus den Schulhäusern über die SSA zu sammeln und damit der SSA O-
rientierung für die Weiterentwicklung zu geben, soll über andere Kanäle sichergestellt 
werden. Dabei sind insbesondere die Schulleitungen mit einzubeziehen. Die Fragen 
„Leistet die SSA, das was die Schulen brauchen?“ und „Kann die SSA aus ihrem sozial-
arbeiterisch-professionellen Verständnis heraus das leisten, was die Schulen möchten?“ 
sind immer neu zu stellen und zu beantworten. 


 
 Das Stellenvolumen kann beibehalten werden. Zurzeit gibt es keine Hinweise, die eine 
Anpassung des Stellenvolumens nach oben oder nach unten, ratsam erscheinen lassen. 


 
 Der Öffentlichkeitsarbeit ist gezielt Aufmerksamkeit zu schenken (Interviews, Beitrag im 
Lokalfernsehen, Internet, Parteien, Familienrat, u.a.). 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zürich/Herisau, Oktober 2008, Jean-Paul Munsch, Andreas Hartmann 








 
 
 
 
 
 
 


GROSSER  LANDRAT  DER  LANDSCHAFT  DAVOS  GEMEINDE 
 
 


AMTSPERIODE  2009 – 2012 
 
 
 
 
 
 


E I N L A D U N G 
 
 


zur 
 
 


2. Sitzung des Grossen Landrates 
 
 


auf 
 
 


Donnerstag, 19. Februar 2009, 14.00 Uhr 
 
 


im Landratssaal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren Landräte 
 
Ich gestatte mir, Sie höflich zur Teilnahme an der 2. Ratssitzung einzuladen und unterbreite 
Ihnen die nachfolgende Traktandenliste: 
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1. Protokoll 


 
Das Protokoll der Sitzung vom 15. Januar 2009 sowie alle übrigen Unterlagen liegen 
ab sofort für die Mitglieder des Grossen Landrates im Büro Nr. 25 zur Einsichtnahme 
auf. 


 
 
2. Abnahme Amtsgelübde Landrat Jörg Oberrauch 


(Art. 3 Abs. 1 lit. b DRB 10.3) 
 
 
3. Motion Rolf Marugg betreffend Anpassung des Zonenplanes Schiabach, Frage  
 der Erheblicherklärung 
 
 Beilage Nr. 6: Antrag des Kleinen Landrates vom 3. Februar 2009 
 
 Beilage Nr. 7: Motion Rolf Marugg betreffend Anpassung des Zonenplans  
  Schiabach vom 23. Oktober 2008 
 
 
4. Evaluation der Tätigkeiten der Schulsozialarbeit an den Volksschulen der  
 Landschaft Davos 
 
 Beilage Nr. 8: Antrag des Kleinen Landrates vom 3. Februar 2009 


 
Beilage Nr. 9: Bericht zur 1. Standortbestimmung zur Schulsozialarbeit in der  
 Landschaft Davos, September 2008 
 
 


5. Wahl von Stiftungsräten SAMD, Genehmigung 
 
 Beilage Nr. 10: Antrag des Kleinen Landrates vom 3. Februar 2009 
 
 Auflageakten: - Schreiben der SAMD „Ergänzungen Stiftungsrat“ vom 11.  
    November 2008 
  - Statuten der SAMD vom 9. April 1997 
 
 
6. Motion Hans Vetsch betreffend Nulltarif auf den Linien des VBD, Frage der 
 Erheblicherklärung 
 
 Beilage Nr. 11: Antrag des Kleinen Landrates vom 3. Februar 2009 
 
 Beilage Nr. 12: Motion Hans Vetsch betreffend Nulltarif auf den Linien des VBD  


vom 5. Januar 2009 
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7. Verpflichtungskredit RhB-Unterführung Stilli 
 
 Beilage Nr. 13: Antrag des Kleinen Landrates vom 3. Februar 2009 
 
 
8. Steinschlagschutz Monstein - Projektgenehmigung 
 
 Beilage Nr. 14: Antrag des Kleinen Landrates vom 3. Februar 2009 
 
 Beilage Nr. 15: Übersichtsplan 1:1'420, Profil 1, Fotoblatt Steinschlagverbauung  
  Alvaneu 
 
 Auflageakten:  Vorprojekt vom 5. Januar 2009 
 
 
9. Persönliche Vorstösse 
 
 
10. Mitteilungen des Kleinen Landrates 
 
 
 
 
Ich danke Ihnen für Ihre geschätzte Mitarbeit. 


 
 


Mit freundlichen Grüssen 
 


NAMENS DES GROSSEN LANDRATES 
Der Landratspräsident 


 
 


 
 
 


Dino Brazerol 
 


                 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
Davos, 4. Februar 2009 
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Hans Vetsch


Motion


Nulltarif auf den Linien des VSO


Die Landschaft Davos hat in den vergangenen Jahren den öffentlichen Verkehr in
vorbildlicher Art und Weise ausgebaut. In tariflicher Hinsicht gibt es aber
Kundengruppen, die stark unterschiedlich behandelt werden: Vor lauter
Fokussierung auf den Gast hat man leider die Einwohner von Davos bzw. die
übrigen VBD-Kunden völlig vergessen.


Es war und ist richtig, für die Davoser Gäste den Nulltarif einzurichten. Wenn jedoch
der Individualverkehr im Ort stärker eingeschränkt werden soll, dann müssen vor
allem auch die Einheimischen zu einer Verhaltensänderung bewogen werden.


Ich ersuche deshalb den Kleinen Landrat,


Vor- und Nachteile einer Einführung des Nulltarifs auf den Linien des VSO
für Oavos und seine weitere Entwicklung aufzuzeigen sowie die zu
erwartenden Kosten zu berechnen,


- eine entsprechende Vorlage auszuarbeiten und dem Grossen Landrat zu
unterbreiten, welche den notwendigen Kredit sowie die allfällig
notwendigen gesetzlichen Bestimmungen enthält, um den Nulltarif auf den
Linien des VSO einzuführen.


Für eine rasche Umsetzung dieses Anliegens im Sinne eines verkehrsentlasteten
Ortszentrums und zugunsten eines attraktiven öffentlichen Verkehrs für die
Davoserinnen und Davoser danke ich im Voraus.


Hans Vetsch


Davos, 5. Januar 2009


C#Cifniizfld


1. VZ













 
 


Kleiner Landrat Landschaft Davos Gemeinde 
 
SITZUNG VOM MITGETEILT AM PROTOKOLL-NR REG.-NR.
03.02.2009 06.02.2009 09-117  B1.3.2


 
 


An den Grossen Landrat 
Steinschlagschutz Monstein 


Projektgenehmigung 
 
 
1. Einleitung 
Mit der Gesamtrevision der kommunalen Zonenordung wurden auch die Gefahrenzonen überar-
beitet. In der Fraktion Monstein wurde mit dieser Revision zwischen dem Ronenwald und der 
Siedlung Monstein eine Gefahrenzone G2 (blaue Zone, geringe Gefahr) festgelegt. Grund für die 
Zonenfestlegung ist Steinschlag aus dem Ronenwald. 
 
Zwei Einwohner haben gegen die Zonenfestlegung rekurriert. In einer anschliessenden, detaillier-
ten Überprüfung der Gefahrensituation (Geotest AG, Davos; Bericht vom 31. Juli 2006) wurde die 
Gefahrenzone massiv vergrössert. Laut diesem Gutachten stehen die Häuser an der Guferstasse 
1 – 9 in der Gefahrenzone G1 (rot, hohe Gefahr), der nördliche Teil der Siedlung Monstein in der 
Gefahrenzone G2. Gestützt auf dieses Gutachten hat die Gefahrenkommission 3 am 15. August 
2006 die Gefahrenzonen neu festgelegt. Die Regierung des Kantons Graubünden hat am 20. 
März 2007 die Gefahrenzonen Monstein sistiert.  
 
In der Zwischenzeit wurden verschiedene Abklärungen für technische Massnahmen zur Eindäm-
mung der Steinschlaggefahr gemacht. Die Regierung hat im obengenannten Beschluss fest-
gehalten, dass die Gefahrenzonen in Monstein nochmals überprüft werden, sobald Schutzmass-
nahmen erstellt sind. Der Gemeinde wird für die Erstellung von Schutzmassnahmen eine Frist bis 
2009 zugestanden.  
 
 
2. Vorstudie 
Der Kleine Landrat hat am 6. Februar 2007 das Amt für Wald Herrschaft/Prättigau/Davos (AfW, 
H/P/D) mit der Ausarbeitung einer Vorstudie für Schutzmassnahmen im Ronenwald beauftragt. In 
der Vorstudie vom 26. November 2007 hat das AfW H/P/D vorgeschlagen, die Siedlung Monstein 
mit einer 370 m langen Steinschlagverbauung zu schützen. Damit wäre das im Bericht Geotest 
ausgewiesene Schutzdefizit in der Gefahrenzone G1 und G2 aufgehoben worden. 
 
Im Brief vom 30. Oktober 2008 hat das AfW H/P/D der Gemeinde mitgeteilt, dass der Kanton ent-
gegen der Vorstudie nur die Schutzmassnahmen für die Gefahrenzone G1 subventioniert. Die 
Schutzmassnahmen für die Gefahrenzone G2 müsste die Gemeinde alleine, ohne Kantonsbei-
trag, finanzieren. Der Kleine Landrat hat am 18. November 2008 beschlossen, dass nur die 
Schutzmassnahmen für die Gefahrenzone G1 realisiert werden sollen. Dadurch wird die Stein-
schlagverbauung gegenüber der Vorstudie um 184 m kürzer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Vorprojekt 
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Im Vorprojekt vom 5. Januar 2008 wird der Bau einer ca. 230 m langen Steinschlagverbauung 
verlangt. Die Verbauung besteht aus 4 m hohen Drahtseil-Ringnetzen, die an Stahlstützen befes-
tigt werden. Die Verbauung ist in zwei 56 m und zwei 64 m langen Reihen gegliedert. Der Wan-
derweg wird nicht tangiert. Unterhalb der Verbauung werden Bäume und Sträucher gepflanzt, so 
wird die Steinschlagverbauung vom Dorf aus kaum sichtbar sein (Fotoblatt im Anhang mit der 
Steinschlagverbauung Alvaneu). Das Schutzdefizit im Streifen links und rechts der Gefahrenzone 
G1 muss toleriert werden.  
 
 
4. Eigentumsverhältnisse 
Die Verbauung wird auf der Parzelle 2816 der Fraktionsgemeinde Monstein erstellt. Die rechtli-
chen Belange werden in einem Dienstbarkeitsvertrag zwischen der Landschaft Davos Gemeinde 
und der Fraktionsgemeinde Monstein geregelt. Die Fraktionsgemeinde ist laufend, das letzte Mal 
an der Gemeindeversammlung vom 12. Dezember 2008, von Mitarbeitern des Forstbetriebes ü-
ber den Projektverlauf orientiert worden. 
 
 
5. Gefahrenzonenplan nach der Ausführung der Schutzmassnahmen 
Die Gefahrenkommission 3 hat der Gemeinde Davos am 14. Dezember 2008 zugesichert, dass 
nach Realisierung der Schutzmassnahmen die Gefahrenzone G1 (rot) der Gefahrenzone G2 
(blau) zugewiesen werden kann. Bauliche Massnahmen sind in der Gefahrenzone G2 mit ver-
stärkter Bauweise erlaubt. Die Auflagen werden vom Prüfingenieur der Gebäudeversicherung 
gemacht. Der Kleine Landrat kann nach der Realisierung der Schutzmassnahmen die Überprü-
fung der Gefahrenzonen einleiten, so dass die Regierung die Gefahrenzone definitiv festlegen 
kann. 
 
 
6. Kostenvoranschlag 
Laut Vorprojekt kosten die vorgeschlagenen Arbeiten Fr. 585’000.-. Diese Kosten sind im Voran-
schlag 2009 unter der Rubrik Investitionsrechnung 760.501.03 bereits genehmigt. Gemäss Vor-
projekt werden 80% der Gesamtkosten als Subventionstatbestand anerkannt. An die anerkannten 
Kosten hat das AfW H/P/D mit Brief vom 30. Oktober 2008 71 % Kantonsbeitrag zugesichert. 
 
Gemäss Art. 9 des Landschaftsgesetzes über öffentliche Werke und Beiträge an private Er-
schliessungsanlagen (DRB 64) legt der Grosse Landrat die Ausbauprogramme fest. Der Kredit 
wurde mit dem Budget bereits genehmigt. 
 
 
7. Arbeitsausführung/Zeitplan 
Nach der Projekt- und Kreditgenehmigung des Grossen Landrates muss das Vorprojekt öffentlich 
aufgelegt und anschliessend von der Regierung des Kantons Graubünden bewilligt werden. Die 
Bauarbeiten werden im Sommer/Herbst 2009 ausgeführt und sind bis Ende November 2009 ab-
geschlossen. 
 
Die Materiallieferungen und Baumeisterarbeiten werden nach Submissionsgesetz ausgeschrie-
ben. Verschiedene kleine Teilarbeiten werden von ortsansässigen Unternehmungen und dem 
Gemeindeforstbetrieb ausgeführt. Für die Oberbauleitung ist Michel Maïkoff vom AfW H/P/D zu-
ständig. Die Bauleitung wird an Paul Buol, Ing. Büro DIAG, Davos, übertragen. 
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8. Weitere Entwicklung 
Langfristig kann der Wald die Siedlung Monstein am besten vor Naturgefahren (Steinschlag, La-
winen und Rüfen) schützen. In den kommenden Jahren sollen die waldbaulichen Arbeiten weiter-
geführt werden. Der gleichförmige Wald wird verjüngt und stufig aufgebaut. Mit der Realisierung 
des Waldweges könnten die waldbaulichen Arbeiten wesentlich rationeller ausgeführt werden. 
 
 
 


Der Kleine Landrat beantragt dem Grossen Landrat: 
(im Ausstand von Landammann Hans Peter Michel) 


 
 
 
1. Das Vorprojekt „Steinschlagschutz Monstein vom 5. Januar 2009“ ist zu genehmigen. 
 
2. Die Restkosten (Baukosten abzüglich Kantonsbeitrag) werden dem Fonds für öffentliche und 


private Werke belastet. 
 
3. Der Kleine Landrat wird mit dem Vollzug betraut. 
 
 
 
 


  
 
 
 
 
Beilagen 
Situationsplan1:1’420 
Profil 1 
Fotoblatt Steinschlagverbauung Alvaneu 
 
Auflage 
Vorprojekt vom 5. Januar 2009 
 
Mitteilung an 
Amt für Wald H/P/D, Sagastägstrasse 96, 7220 Schiers 
Kurt Eberle, Gemeindeingenieur 
Robert Pally, Finanzverwalter 
Hanspeter Hefti, Forstbetriebsleiter 
 





















 
 


Kleiner Landrat Landschaft Davos Gemeinde 
 
SITZUNG VOM MITGETEILT AM PROTOKOLL-NR REG.-NR.
03.02.2009 06.02.2009 09-106  S1.14


 
 


An den Grossen Landrat 
 
 


Wahl von Stiftungsräten SAMD, Genehmigung 
 
 
Der Schulrat der Schweizerischen Alpinen Mittelschule Davos hat anlässlich seiner Sitzung vom 
10. November 2008 die folgenden Personen als Stiftungsräte gewählt: 
 
– Dr. Rolf Dörig, Küsnacht ZH, Delegierter des Verwaltungsrates der Swiss Life-Gruppe (neu) 
– Prof. Rudolf Hadorn, Biel, ehem. Prof. Universität Bern, Fachdidaktik, höheres Lehramt (neu) 
– Robin Hull, Bertschikon / Gossau ZH, Leiter Hull's School Zürich, private Sprachschule (neu) 
– Fredy Isler, Winterthur (bisher) 
– Ralph Krueger, Wollerau (bisher) 
– Dr. Urs Saxer, Schaffhausen, Rektor Kantonsschule Schaffhausen (neu) 
 
Gemäss Art. 5 der Statuten der SAMD erfolgt die Wahl des Stiftungsrates durch den Schulrat, 
wobei der Grosse Landrat diese Wahl zu genehmigen hat. 
 
 


Antrag an den Grossen Landrat: 
 
1. Die Wahl von Dr. Rolf Dörig, Prof. Rudolf Hadorn, Robin Hull, Fredy Isler, Ralph Krueger und 


Dr. Urs Saxer in den Stiftungsrat der Schweizerischen Alpinen Mittelschule Davos sei zu ge-
nehmigen. 


 
2. Mitteilung an: 
 Schulrat SAMD, Dr. Urs Meisser, Präsident, Guggerbachstrasse 2, Postfach 554, 7270 Da-


vos Platz 
 
 


  
 
 
 
Aktenauflage 
- Schreiben der SAMD "Ergänzungen Stiftungsrat" vom 11. November 2008 
- Statuten der SAMD vom 9. April 1997 








 
 


Kleiner Landrat Landschaft Davos Gemeinde 
 
SITZUNG VOM MITGETEILT AM PROTOKOLL-NR REG.-NR.
03.02.2009 06.02.2009 09-101  B3.1.3 


 
 


An den Grossen Landrat 
 
 


Motion Rolf Marugg betreffend Anpassung des Zonenplanes Schiabach 
Frage der Erheblicherklärung 


 
 
1. Veranlassung 
 
Landrat Marugg reichte am 23. Oktober 2008 eine Motion für eine Anpassung des Zonenplanes 
Schiabach im Gebiet Schiabach ein. 
 
Das unterzeichnende Mitlied des Grossen Landrates fordert mit seiner Motion den Kleinen Land-
rat auf, die gesetzlichen Voraussetzungen zuhanden des Grossen Landrates vorzulegen, damit 
das Gebiet Schiabach einem Quartierplan unterstellt und die Ausnützungsziffer vermindert wird. 
Weiter dürfe das Bachbett des Schiabachs nicht mehr tangiert werden und der jetzigen Gefah-
renzone müsse besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Die heute möglichen Gebäude-
höhen müssen reduziert werden. Inskünftig soll eine Wohnnutzung möglich sein, ein besonderes 
Augenmerk müsse aber der Weiterentwicklung des KMU-Gewerbes gelten. 
 
 
2. Ausgangslage 
 
Das Gebiet Schiabach liegt in der Zentrumszone. Die Zone verfügt über eine Ausnützungsziffer 
AZ von 1,25. Erlaubt sind demzufolge 5 Geschosse. Bezüglich Nutzung ist eine touristische Nut-
zung ebenso möglich wie Dienstleistungsbetriebe oder Wohnungen. Bei Bauten mit 90 Prozent 
und mehr Wohnanteil gilt die AZ für städtisches Wohnen, d.h. die AZ verringert sich auf 1,0. 
 
Heute wird das Areal grösstenteils zu Wohnzwecken genutzt. Am rechten Parzellenrand befindet 
sich ein schmaler Streifen mit Gewerbebauten, vorwiegend 1- bis 2-stöckig. 
 
Zonenplan: Das Areal war bereits vor dem Jahr 2001 in der jetzigen Zone. Diese Zone ent-


spricht der Nachbargrundstücke entlang der Promenade. Es entspricht städte-
baulicher Usanz, dass jeweils die erste Häuserzeile links und rechts derselben 
Zone zugeteilt wird. 
 


Gefahrenzone: Die Definition der Gefahrenzone beruht auf dem möglichen Gefahrenpotenzial 
des Schiabachs. Nach dem Unwetter 1995 sanierte die Gemeinde in Zusam-
menarbeit mit dem Kanton den Schiabach von der Hohen Promenade bis zur 
Einmündung in das Landwasser. Dabei wurde der alte Bachquerschnitt ver-
grössert und die Engpässe bei der Unterquerung der Promenade, der Talstras-
se und der Rhätischen Bahn eliminiert. Unterhalb der Hohen Promenade wurde 
ein zusätzlicher Geschiebesammler von 1'200 m³ Volumen realisiert. Auf Buol-
bödeli erstellte das Tiefbauamt ein Rückhaltebecken von 4'500 m³ Inhalt. Mit 
dem ursprünglichen Sammler oberhalb des Schiabachareals ist heute ein Auf-
fangvolumen von etwa 7'000 m³ Inhalt vorhanden. Der Schiabach kann heute 
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eine Wassermenge von 6 m³/s aufnehmen. Die Sanierungsarbeiten kosteten 
2,2 Mio. Franken. Bund und Kanton übernahmen die Hälfte der Kosten. Im Jah-
re 2000 überprüfte der Kanton in Zusammenarbeit mit der Gemeinde im Rah-
men der Wassergefahrenstudie Davos sämtliche Gewässer. Bezüglich des 
Schiabaches wird im Bericht festgehalten, dass durch den Bau der Geschiebe-
sammler die Hochwassersicherheit erheblich verbessert wurde, und es dürften 
nur noch bei Extremereignissen (Hochwasser, welches alle 100 Jahre vor-
kommt) geringe Geschiebeeinträge in den Unterlauf gelangen. Die Verbauun-
gen haben beim Unwetter 2005 die Bewährungsprobe bestanden. Sämtliches 
Geschiebe konnte in den Sammlern zurückbehalten werden. An Gebäuden und 
Kulturen entstanden keine Schäden. Nach menschlichem Ermessen ist die Si-
cherheit am Schiabach gewährleistet. 


 
 
3. Überbauungsprojekt 
 
Ein Investor beabsichtigt drei Mehrfamilienhäuser mit je 10 Wohnungen zu erstellen. Mindestens 
zwei der drei Gebäude, also rund zwei Drittel der vorgesehenen Nutzung, sind als zahlbarer 
Wohnraum für Einheimische vorgesehen. 
 
 
4. Stellungnahme ANU 
 
Am 21. Januar 2009 hat ein Treffen mit der Spitze des Amtes für Natur und Umwelt Graubünden 
ANU, der Bauherrschaft, den Architekten und Vertretern der Gemeinde vor Ort stattgefunden. 
 
Die Besprechung führte zu einem klaren Ergebnis: 


– kein Verschieben des Bachbettes, 


– Bach bleibt eingedolt, 


– Renaturierungsmassnahme ausserhalb des Ortskerns als Ersatz (Fischtreppe im Dischma-
bach, dieses Projekt ist bereits in Bearbeitung). 


 
 
5. Kurzer Exkurs: Quartierplan 
 
Ein Quartierplan hat den Vorteil, dass er gemäss Art. 128 Baugesetz die bebaubaren und die 
freizuhaltenden Flächen voneinander trennt. Wenn er Gewähr für eine gute Beziehung der ge-
planten Baute zur baulichen und landschaftlichen Umgebung bietet, können darin Abweichungen 
von allgemeinen Bau- und Zonenvorschriften festgelegt werden: 


– Gebäude- und Grenzabstände und der Zusammenbau mehrerer Baukörper sind frei bestimm-
bar, 


– bei gestalterisch notwendigen Terrainveränderungen kann die Berechnung der Gebäudehöhe 
ab dem neuen Terrain vorgeschrieben werden. 


 
Bei einem Quartierplan bleiben AZ und Gebäudehöhen gemäss den Zonenbestimmungen beste-
hen. Ein Quartierplan-Gebiet sollte zudem eine bestimmte Grösse aufweisen, ansonsten ist das 
Erarbeiten eines Quartierplans wenig sinnvoll und die Realisierung seiner vorteilhaften Eigen-
schaft fraglich. 
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6. Erwägungen 
 
Der Kleine Landrat erachtet die Erheblicherklärung der Motion nicht als sinnvoll, da die geforder-
ten Anpassungen ungeeignet sind bzw. die gemachten Aussagen nicht stimmen: 


– Der Schiabach gilt seit der Sanierung von 1995, mit dem Vorbehalt eines Jahrhundert-
Ereignisses, als sicher. 


– Abklärungen mit dem ANU haben ergeben, dass die von Landrat Rolf Marugg geforderte 
Massnahme nicht sinnvoll ist. Renaturierungsmassnahmen ausserhalb des Ortskerns, wie jetzt 
vorgesehen, haben bei der vorliegenden Situation einen wesentlich höheren Nutzen. 


– Das Erarbeiten eines Quartierplans bringt in dieser Situation nicht den gewünschten Erfolg. 
Zum einen ist das Gelände nicht sehr gross, gerade einmal 5’156m², wovon sich 1’724m² in 
der Zone übriges Gemeindegebiet ÜG befinden. Dazu lässt die schmale Parzellenform nicht 
sehr viel Spielraum. Weiter sind die umliegenden Gebäude praktisch alle neueren Datums. 
Der Miteinbezug derselben in den Quartierplan macht somit wenig Sinn. 


– Die vorgesehenen Gebäudehöhen entsprechen jenen aller Gebäude entlang der Promenade. 
Es ist sinnvoll, dass die erste Reihe der Gebäude den Strassenraum definiert und somit auf 
einer Baulinie zu liegen kommt und auch punkto Höhe gleich definiert wird. 


 
Die geplante Überbauung entspricht in jeder Beziehung dem heutigen Baugesetz. Die Zonenkon-
formität ist vollumfänglich gewährleistet. 
 
Die Motion Rolf Marugg schafft erhebliche Unsicherheiten für zukünftige Investoren. Ein Zonen-
plan ist ein Mittel für eine langfristige Raumplanung. Der Kleine Landrat lehnt es grundsätzlich ab, 
aufgrund von Partikularinteressen Zonenplanänderungen zu erwirken, die mit grosser Wahr-
scheinlichkeit Entschädigungsforderungen zulasten der Gemeinde zur Folge haben können. 
Schliesslich weist der Kleine Landrat mit Nachdruck darauf hin, dass mit der Umsetzung der Mo-
tion die Schaffung bezahlbaren Wohnraums für Einheimische im Umfang von mindestens 20 
Wohnungen sowie das geplante Renaturierungsprojekt verhindert würden. 
 
Im Sinne der vorstehenden Überlegungen stellt der Kleine Landrat folgenden 
 
 


Antrag an den Grossen Landrat: 
 
 
Die Motion von Landrat Rolf Marugg betreffend Anpassung des Zonenplans Schiabach vom 23. 
Oktober 2008 sei im Sinne der vorstehenden Ausführungen nicht erheblich zu erklären. 
 
 


  
 
 
 
Beilagen 
– Motion Rolf Marugg betreffend Anpassung des Zonenplans Schiabach vom 23. Oktober 2008 








 
 


Kleiner Landrat Landschaft Davos Gemeinde 
 
SITZUNG VOM MITGETEILT AM PROTOKOLL-NR REG.-NR.
13.01.2009 16.01.2009 09-37  S5.3.2


 
 


An den Grossen Landrat 
 


Verpflichtungskredit RhB-Unterführung Stilli 
 
Seit Oktober 2007 liegt das genehmigte Bauprojekt für die RhB-Unterführung Stilli vor. Ziel des 
Bauvorhabens ist die Eliminierung des unbewachten Bahnüberganges. Es war vorgesehen, den 
Bau 2008 zu realisieren. Der Kostenvoranschlag lautete auf Fr. 450'000.- mit folgendem Kosten-
verteiler: Gemeinde Fr. 350'000.- und Rhätische Bahn Fr. 100'000.-. Nach der Bauausschreibung 
zeigte es sich, dass die Kosten wesentlich höher sind, nämlich etwa Fr. 700'000.-. Die Mehrkos-
ten sind auf verschiedene Gründe zurückzuführen. Die Rhätische Bahn als auch die Landschaft 
Gemeinde Davos unterstützen nach wie vor das vorliegende Projekt. Die Bauausführung wurde 
bis zur Regelung einer neuen Finanzierung verschoben. 
 
Die Rhätische Bahn suchte in der Folge nach einem neuen Kostenschlüssel. Nach der Zustim-
mung durch die Partner gilt nun folgender Kostenverteiler: Gemeinde 50 % bzw. Fr. 350'000.-, 
Rhätische Bahn 25 % bzw. Fr. 175'000.- und Kanton Graubünden 25 % bzw. Fr. 175'000.-. Der 
Beitrag der Gemeinde gilt als Kostendach. Der Kantonsanteil wurde bereits überwiesen. Bauherr 
der neuen Unterführung ist die Rhätische Bahn. Der provisorische Einbautermin mit den Fertig-
elementen wurde auf das Wochenende 16./17. Mai 2009 festgelegt. 
 
Im Voranschlag 2008 war in der Investitionsrechnung für die RhB-Unterführung Stilli der Nettobe-
trag von Fr. 350'000.- enthalten. Dieser Betrag wurde in den Voranschlag 2009 nicht mehr einge-
stellt und muss daher neu beschlossen werden. Gemäss Art. 21a der Verfassung für die Land-
schaft Davos (DRB 10) ist der Grosse Landrat für die Bewilligung neuer einmaliger Ausgaben von 
mehr als Fr. 150'000.- bis Fr. 1'000'000.- abschliessend zuständig. Für die Gemeinde entstehen 
gegenüber dem ursprünglichen Projekt keine Mehrkosten. Es erfolgt einzig eine Verlagerung der 
Kosten von 2008 auf 2009.  
 


Der Kleine Landrat beantragt dem Grossen Landrat: 
 
Es sei für den Neubau der RhB-Unterführung Stilli ein Verpflichtungskredit von Fr. 350'000.- (Bei-
trag mit Kostendach) zu Lasten des Voranschlages 2009 freizugeben. 
 


  
Mitteilung an 
Rhätische Bahn AG, Infrastruktur/Kunstbauten, Herr K. Baumann, Bahnhofstrasse 25, 7002 Chur 
Ingenieurbüro DIAG, Promenade 119, 7270 Davos Platz 
Robert Pally, Finanzverwalter 
Kurt Eberle, Gemeindeingenieur 








 
 


Kleiner Landrat Landschaft Davos Gemeinde 
 
SITZUNG VOM MITGETEILT AM PROTOKOLL-NR REG.-NR.
03.02.2009 06.02.2009 09-105  S1.8.2
 
 
 
 


An den Grossen Landrat 
 
 


Evaluation der Tätigkeiten der Schulsozialarbeit 
an den Volksschulen der Landschaft Davos 


 
 
In seiner Sitzung vom 26. Oktober 2006 stimmte der Grosse Landrat der Einführung der Schulso-
zialarbeit an den Volksschulen der Landschaft Davos per 1. Januar 2007 zu. Am 2. April 2007 
nahmen die Schulsozialarbeiterin bzw. der Schulsozialarbeiter ihre Tätigkeit auf. Zusammen mit 
dem Einführungsbeschluss beauftragte der Grosse Landrat den Sozialdienst, im Jahr 2008 eine 
erste Auswertung des Projektes Schulsozialarbeit vornehmen zu lassen. 
 
Der Bericht über eine erste Evaluation des Projektes Schulsozialarbeit, welche von der Fach-
hochschule Nordwestschweiz, Hochschule für Soziale Arbeit, durchgeführt wurde, liegt inzwi-
schen vor (Beilage). Die Lehrerschaft hat den Bericht ebenfalls zur Kenntnis erhalten. 
 
 


Antrag an den Grossen Landrat: 
 


Der von der Fachhochschule Nordwestschweiz, Hochschule für Soziale Arbeit, verfasste erste 
Evaluationsbericht zur Schulsozialarbeit an den Volksschulen der Landschaft Davos wird zur 
Kenntnis genommen und genehmigt. 
 
 


 


 
 
 
 
Beilage 
- Bericht zur 1. Standortbestimmung zur 


Schulsozialarbeit in der Landschaft Davos, 
September 2008 








 
 


Kleiner Landrat Landschaft Davos Gemeinde 
 
SITZUNG VOM MITGETEILT AM PROTOKOLL-NR REG.-NR. 
03.02.2009 06.02.2009 09-110  V5.3.5  
 
 
 
 
 


An den Grossen Landrat 
 


Motion Hans Vetsch betreffend Nulltarif auf den Linien des VBD,  
Frage der Erheblicherklärung 


 
 
1. Veranlassung 
Landrat Hans Vetsch, Mitglied des Grossen Landrates, und ein Mitunterzeichnender haben am 5. 
Januar 2009 eine Motion eingereicht, wonach der Kleine Landrat aufgefordert wird, den Nulltarif 
auf den Linien des VBD zu prüfen. 
 
Das erstunterzeichnende Mitglied des Grossen Landrates ersucht den Kleinen Landrat „Vor- und 
Nachteile einer Einführung des Nulltarifs auf den Linien des VBD für Davos und seine weitere 
Entwicklung aufzuzeigen sowie die erwartenden Kosten zu berechnen“ und verlangt, „eine ent-
sprechende Vorlage auszuarbeiten und dem Grossen Landrat zu unterbreiten, welche den not-
wendigen Kredit sowie die allfällig notwendigen gesetzlichen Bestimmungen enthält, um den Null-
tarif auf den Linien des VBD einzuführen“. 
 
 
2. Frage der Erheblicherklärung 
2.1 Rechtliche Rahmenbedingungen 
Bevor auf die möglichen Konsequenzen eines Nulltarifs für die Gemeinde im Detail eingegangen 
wird, sind die gesetzlichen Vorgaben zu erwähnen. Das Bundesgesetz über den Transport im öf-
fentlichen Verkehr (Transportgesetz, TG SR 742.40), regelt in Art. 10 die Anwendung von Tarifen: 
„Die Tarife müssen gegenüber jedermann gleich angewendet werden. Die Unternehmungen kön-
nen mit Sonderabmachungen die Preise ermässigen oder andere Vergünstigungen gewähren. 
Kunden in vergleichbarer Lage sind vergleichbar Bedingungen zu gewähren.“ 
 
Bereits dieser Artikel zeigt auf, dass ein Nulltarif für alle Fahrgäste auf allen VBD-Linien Gültigkeit 
haben müsste. Eine Beschränkung auf Davoser Einwohner oder einzelne Linien wäre gemäss 
diesen gesetzlichen Grundsätzen ausgeschlossen. 
 
2.2 Generelle Auswirkungen und Folgen 
Bei der Einführung eines flächendeckenden „Nulltarif“ sind folgende Punkte zu berücksichtigen, 
deren Änderung oder Anpassung grosse Auswirkungen auf die bewährte und ausgewogene Fi-
nanzierungsstruktur des öV in der Landschaft Davos haben könnten. Da es letztendlich um sehr 
grosse Beiträge geht (Bund, Kanton, Verkehrstaxen, Bergbahnen, Tarifverbund etc.), könnten 
durch falsche Entscheide diese möglicherweise leichtfertig verloren gehen. 
 
In Kürze die Vorteile 
- Als grosser Vorteil kann ins Feld geführt werden, dass die Frontmitarbeiter (Chauffeure) bei 


der Einführung des Nulltarifs stark entlastet werden. 
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- Beim VBD entfallen die Aufwendungen für das ganze Fahrscheinmanagement. 
- Fahrscheinkontrollen werden hinfällig. 
- Der Unterhalt des ganzen Kassensystems wird hinfällig. 
- Der Ein- und Ausstieg wird vereinfacht, da kein Fahrschein mehr benötigt wird. 
 
Die Folgen vom Nulltarif 
- Der VBD stösst mit dem aktuellen Fahrzeugpark bereits heute an Kapazitätsgrenzen. Es 


werden übers Jahr vermehrt Spitzentage hinzukommen, an denen der VBD die Fahrgäste 
nicht mehr mit der gewohnten Qualität und zu deren Zufriedenheit bedienen kann. 


 
- Die heutige Dienstleistungsqualität kann mit einem Nulltarif auf keinen Fall mehr auf diesem 


hohen Niveau gehalten werden. Nebst den bekannten Winterspitzentagen sind wir auch im 
Sommer an schönen Wochenenden, speziell in den Seitentälern, personell und mit dem 
uns zur Verfügung stehenden Fahrzeugpark an den Kapazitätsgrenzen angelangt. Ein wei-
terer Ausbau, speziell in den Seitentälern, wäre nicht nur aus finanzieller Sicht unverant-
wortlich. 


 
- Bei einem Nulltarif müssen allein für den Ortsverkehr mindestens drei zusätzliche Linien-


busse angeschafft werden (Investitionskosten rund 1,5 Mio. Franken). 
 
- Die Einstellhalle an der Dorfstrasse muss für die zusätzlichen Fahrzeuge vergrössert wer-


den (Investitionskosten rund 1.2 Mio. Franken). 
 
- Personell ist eine Aufstockung um zwei bis drei Mitarbeiter unumgänglich, jährliche Mehr-


kosten rund 200'000 bis 300‘000 Franken. 
 
- Aufwendungen bei den Transportbeauftragten, für Leistungen auf der Sertiger-, Monsteiner-


, Dischma- und Wiesnerlinie sind schwer abschätzbar. Auf allen Linien muss aufgrund der 
heutigen Fahrgastfrequenzen mit massiven Mehrfrequenzen und damit mit Mehrkosten ge-
rechnet werden. 


 
- Im Frühling 2009 wird das neue Fela-Kassensystem dem Betrieb übergeben bzw. in den 


produktiven Start gehen. Die Projektkosten belaufen sich auf  650'000 Franken. Ein Betrag, 
der völlig fehl investiert wäre. 


 
- Es muss mit einschneidenden Kürzungen von Bundes- und Kantonsbeiträgen gerechnet 


werden. Der VBD hat nach jahrelangen Verhandlungen mit Bundes- und Kantonsvertretern 
ab dem Jahre 2008 erreicht, dass die ganzen Angebote nach Monstein, Sertig und Teufi in 
die Abgeltung des öffentlichen Regionalverkehrs aufgenommen werden. Heute werden die 
ungedeckten Kosten vollumfänglich vom Bund und Kanton abgegolten, obwohl es sich zu 
einem nicht unbedeutenden Teil auch um Angebote im Ausflugsverkehr handelt. Bei der 
Einführung des Nulltarifs muss wieder mit einer Rückstufung auf Basis der Grunderschlies-
sung gerechnet werden. Wir verweisen auf die entsprechenden gesetzlichen Vorschriften, 
wie die Verordnung über die Abgeltung, Darlehen und Finanzhilfen nach Eisenbahngesetz 
(Abgeltungsverordnung, ADFV; SR 742.101.1) sowie das Gesetz über den öffentlichen 
Verkehr im Kanton Graubünden (GöV; BR 872.100). 


 
- Die Beiträge der Bergbahnen sind nicht gesichert, da sich für die Betreiber lediglich noch 


die Erschliessung Pischa aufdrängt. 
 
- Bei einem Nulltarif auf den Linien des VBD werden die Beiträge für Schülertransporte hinfäl-


lig, Ertragsausfall für den VBD rund 270‘000 Franken. 
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- Die Erhebung der Verkehrstaxe (Bestandteil der Gästetaxe) ist bei der Einführung eines 
Nulltarifs ungewiss (Vergleiche Art. 10 TG). Heute werden über die Gästetaxe (Anteil Ver-
kehrstaxe 15%) rund 1.4 Mio. Franken zur Finanzierung des VBG generiert. 


 
- Der Tarifverbund Davos Klosters, der im Sommer 2008 bis im Herbst 2012 verlängert wur-


de, müsste überarbeitet werden. Der Gültigkeitsbereich für Davoserpässe und Gästekarten 
müsste wieder auf das VBD-Netz reduziert werden. Seitens der Rhätischen Bahn AG und 
PostAuto Schweiz AG würden allenfalls für die Anerkennung der Gästekarten höhere Er-
tragsausfälle geltend gemacht. Ohne Fahrschein (Nulltarif) können die Leistungen der RhB 
und Postauto nicht genutzt werden. 


 
2.3. Kosten 


Bei der Variante Nulltarif sind auf der einen Seite Mehraufwendungen und auf der anderen Seite 
Ertragsausfälle zu berücksichtigen. 
 
Heute liegt der Selbstfinanzierungsgrad nach den Abgeltungen durch Bund und Kanton bei rund 
82 %, d.h. der Gemeindebeitrag an den VBD liegt bei ca. 18%. Noch im Jahr 2000 konnte der 
VBD nur einen Deckungsgrad von rund 58% vorweisen (inkl. Abgeltungen Bund und Kanton). 
 
Mit der Einführung „Nulltarif auf sämtlichen VBD Linien“ entstehen dem VBD jährliche Mehrkosten 
von mind. 500’000 bis 1’500'000 Franken sowie Ertragsausfälle je nach Variante in der Höhe von 
3'000'000 bis 5'000'000 Franken. Die Gemeinde muss folglich mit jährlichen Mehrkosten von 
3'500'000 bis 6’500’000 Franken rechnen, die über die Steuern zu finanzieren sind. 
 
2.4. Nulltarif und Individualverkehr 


Davos hat während der Wintersaison rund 12'500 ständige Einwohner. Der VBD stellt jährlich ü-
ber 1'400 Davoserpässe aus. Die Bergbahnen stellen jährlich rund 280 ESA-Abos mit Zusatz 
VBD aus, die dem Davoserpass gleichgestellt sind. Dazu kommen ca. 1'100 Schülerabonnemen-
te, die im Ortsnetz uneingeschränkt gültig sind. Nach Auskunft der Bergbahnen sind zurzeit allei-
ne in der Landschaft Davos über 3'700 ESA-Abonnemente im Umlauf, die während den Winter-
monaten u.a. auf dem VBD-Ortsnetz unentgeltlich gültig sind. Somit sind mindestens während 
der Wintersaison (Zeitraum wird jährlich bestimmt) rund 53% der ständigen Davoser Einwohner 
im Besitz eines gültigen VBD-Fahrausweises. Ein Prozentsatz an ortsansässigen ÖV-Kunden, 
der weit über dem schweizerischen Durchschnitt liegt. 
 
Die Fahrgastfrequenzen beim VBD sowie die aktuellen Verkehrszählungen belegen, dass sich 
die aktuellen Probleme rund um den Individualverkehr nicht durch einen Nulltarif lösen lassen. 
Verkehrszählungen belegen, dass an Spitzentagen und zu Spitzenzeiten der Individualverkehr 
mehrheitlich von Tagestouristen (Skifahrer, Spengler-Cup-Besucher, Ausflugsverkehr etc.) verur-
sacht wird. 
 
2.5. Einnahmequellen 


Aufgrund der vorliegenden Fakten und Zahlen kommt der Kleine Landrat zum Schluss, dass das 
heutige VBD-Finanzierungsmodell für alle Nutzniesser und Geldgeber ausgeglichen ist. 
 
Die rund 2.25 Mio. Davoser-Gäste können den Ortsbus mit der Gästekarte nutzen. Die Einnah-
men aus der Gästetaxe (Anteil Verkehrstaxe) werden dem VBD für erbrachte Leistungen gutge-
schrieben und betragen, wie bereits vorne erwähnt, rund 1.4 Mio. Franken pro Jahr. Die Umrech-
nung der Logiernächte in Einwohner ergibt 6'200 ständige Einwohner. Der Davoser Gast bezahlt 
für die VBD-Leistungen im gleichen Verhältnis wie der Fahrgast, der einen Davoserpass besitzt. 
Alle ÖV-Benutzer können beim VBD einen massiv verbilligten Davoserpass kaufen (Jahresabo; 
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Erwachsene CHF 244.--, Junioren CHF 160.--), vergleichbare Angebote im Unterland liegen zwi-
schen 400 und 650 Franken. Zudem können alle Davoser Einwohner, die ein ESA-Abo besitzen, 
den Davoserpass noch billiger direkt auf das ESA-Abonnement laden. 
 
Im Gegensatz zum Davoserpass sind die Gästekarten in den Seitentälern und nach Monstein und 
Wiesen nicht gültig, der Gast muss somit die Leistungen, die er in Anspruch nimmt, direkt bezah-
len. (Ausnahme: Gäste die im jeweiligen Seitental logieren). 
 
3. Schlussbemerkung und Antrag 


Der Kleine Landrat kommt aufgrund der vorliegenden Fakten, Zahlen sowie der Einbindung des 
VBD in den nationalen Tarifverbund, Verkehrsbetrieb Davos mit dem T 651.40 „Tarife des Öffent-
lichen Verkehrsbetriebes der Landschaft Davos“ und mit dem T 651.41 „Öffentliche Transportun-
ternehmungen der Region Davos – Klosters“, zum Schluss, dass es im Tarifsystem keine Kun-
dengruppen gibt, die stark unterschiedlich behandelt werden. Das heutige Tarifwesen ist mit dem 
laufenden Ausbau, den Beiträgen und Abgeltungen gewachsen und gegenüber allen Fahrgästen 
ausgeglichen. 
 
 
Im Sinne der vorstehenden Überlegungen 
 
 
beantragt der Kleine Landrat daher dem Grossen Landrat: 
 
 
Die Motion von Hans Vetsch und Mitunterzeichner vom 5. Januar 2009 betreffend Nulltarif auf 
den Linien des VBD sei im Sinne der vorstehenden Ausführungen nicht erheblich zu erklären. 
 
 
 


 


 
 
 
 
 
 
 
Beilage: Motion Hans Vetsch betreffend Nulltarif auf den Linien des VBD vom 5. Januar 2009 
 





